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Gemeinde Gusborn 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (11/119/2012) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 22.02.2012 

Sachbearbeitung:  Frau Bombeck , FD Kommunalrecht, Gremiendienst 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Rat der Gemeinde Gusborn 08.03.2012 Entscheidung  

 

 
Erlass einer Satzung zur Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Gusborn über Auslagenersatz und 
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Rates wird beschlossen. 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Der Rat der Gemeinde Gusborn hat letztmalig mit Beschluss vom 15.12.2004 die Änderung der 
Aufwandsentschädigung beschlossen.  
 
In der Ratssitzung am 19.01.2012 wurde angeregt, die Aufwandsentschädigung und die 
Fahrkostenpauschale für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen und die Hälfte zu reduzieren.  
Die Anregung wurde in den Entwurf der Änderungssatzung aufgenommen. 
 
Da am 01.11.2011 die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) außer und das Niedersächsische 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Kraft getreten ist, sind die sich daraus für die 
Aufwandsentschädigungen ergebenen Änderungen in die Änderungssatzung aufgenommen worden. 
 
Darüber hinaus wird empfohlen, dass das Sitzungsgeld auch für den Besuch von 
Informationsveranstaltungen, die die Belange der Gemeinde betreffen, gewährt wird und eine Erstattung der 
Kinderbetreuungskosten möglich ist  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 
Ersparnis ca. 600,00 €/Jahr. 
 
 
 
Anlagen: 
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